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Sitzungen des Rates der Stadt Solingen,  seiner Ausschüsse und der Bezirksvertretungen 

28.11.2016, 15:45 Uhr
ÖPNV – Fahrgastbeirat
Forum für Produktdesign, Bahnhofstraße 15 – Raum Alpha 

Tagesordnung - öffentlicher Teil -
Beantwortung von Anfragen
1. Stellungnahme des ÖPNV-Fahrgastbeirates zu den von 

der Stadtverwaltung vorgeschlagenen Fahrplankürzungen 
Antrag vom 04.11.2016  
Die Vorlage Nr. 1958 liegt den Mitgliedern des  
Fahrgastbeirates bereits vor.

2. Verschiedenes

28.11.2016, 16:30 Uhr
Bezirksvertretung Ohligs/Aufderhöhe/Merscheid
Verwaltungsgebäude Bonner Straße 100 – Kasino 

Tagesordnung - öffentlicher Teil -
Beantwortung von Anfragen
1. Befangenheitserklärungen
2. Protokoll über die 16. Sitzung der Bezirksvertretung 

Ohligs/Aufderhöhe/Merscheid am 07.11.2016
3. Bauleitplanung Steinstraße/ Sauerbreystraße
 Information über das Ergebnis der Öffentlichkeits- und 

Trägerbeteiligung zum Entwurf der 2. Änderung des 
Bebauungsplanes O 240 sowie Satzungsbeschluss 
zur 2. Änderung des Bebauungsplanes O 240 für das 
Gebiet östlich der Bahnstrecke Wuppertal/ Köln, west-
lich der Steinstraße und nördlich der Kleinen Kamper 
Straße (Beschluss 3) 

 - Stadtbezirk Ohligs / Aufderhöhe / Merscheid -
4. Verkehrskonzept Hermann-Löns-Weg
5. Einrichtung einer Tempo-30-Strecke auf der Wiefeldi-

cker Straße
6. Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept Ohligs: 

Sachstandsbericht zu den Teilmaßnahmen
7. Entwurf des Haushalts 2017 einschließlich der mittel-

fristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2020 und 
des Haushaltssanierungsplanes 2017 ff.

 hier: Mitwirkung gemäß § 37 Abs. 4 Gemeindeord-
nung NRW

8. Antrag zur Fällung mehrerer Bäume für den Neubau 
einer Kita an Höhscheider Straße

9. Obdachlosenangelegenheiten
 hier: Widmung der Gebäude Beethovenstraße 188,
 Broßhauserstraße 28, Eckstraße 12 und 14 sowie
 Junkerstraße 7 als Obdachlosenunterkünfte

• Entwidmung der Gebäude Beethovenstraße 188 
und Junkerstraße 7 als Unterkünfte für Flüchtlinge

•  1. Änderungssatzung zur Satzung für die Obdach-
losenunterkünfte der Stadt Solingen

10. Freie Budgetmittel
11. Verschiedenes

Tagesordnung - nichtöffentlicher Teil -
Beantwortung von Anfragen
1. Befangenheitserklärungen
2. Verkauf einer städtischen Liegenschaft
 - Flächentausch im Bereich Hermann-Löns-Weg
3. Verschiedenes
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28.11.2016, 17:00 Uhr
Jugendhilfeausschuss
Theater und Konzerthaus – kleiner Konzertsaal 

Tagesordnung - öffentlicher Teil -
Beantwortung von Anfragen
1. Befangenheitserklärungen
2. Protokoll über die 14. Sitzung des Jugendhilfe-

ausschusses am 12.09.2016
3. Bericht aus dem Jugendstadtrat
4, Vorstellung Jugendamtselternbeirat
5. Anerkennung als Träger der freien Kinder- und  

Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII
 hier: gemeinnützige UG Wonderlabz
6. Jugendstadtrat Neufassung der Satzung und der 

Wahlordnung
7. Sicherheit in Solingen - Kommunale Kriminalprävention
8. Bericht über die Hilfen zur Erziehung (HzE)
 Entwicklung der Fallzahlen und der Ausgaben im 

Vergleich der Jahre 2012 bis 2016
9. Etatberatungen für das Haushaltsjahr 2017 einschließ-

lich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 
bis 2020 und des Haushaltssanierungsplanes 2017 ff.

10. Soziale Arbeit an Schulen
 Verabschiedung der Resolution
 hier: Antrag der CDU Ratsfraktion vom 07.11.2016
11. Bedarfsgerechte Kita-Landschaft
 hier: Antrag der CDU-Ratsfraktion vom 14.11.2016
12. Überplanmäßige Ausgaben für die
 Tagesbetreuung für Kinder
13. Strukturplan 2017
14. Tabakprävention stärken
15. Verschiedenes

Tagesordnung - nichtöffentlicher Teil -
Beantwortung von Anfragen
1. Befangenheitserklärungen
2. Protokoll über die 14. Sitzung des Jugendhilfe-

ausschusses am 12.09.2016
3. Verschiedenes

28.11.2016, 17:00 Uhr
Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt, 
Klimaschutz und Mobilität
Gründer- und Technologiezentrums – Sitzungsraum 1

Tagesordnung - öffentlicher Teil -
Beantwortung von Anfragen
1. Befangenheitserklärungen
2. Protokoll über die 16. Sitzung des ASUKM am 

07.11.2016
3. Gesamtgutachten Ittertal
 Gutachten für den Planungsraum Ittertal in der Stadt 

Solingen unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-
aspekten und ökologischen Gesichtspunkten

4. Forsteinrichtungsplanung
 Mündlicher Vortrag
5. Machbarkeitsstudie Ortsdurchfahrt Unterburg

6. Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) vor dem Haupt-
bahnhof Solingen auf der Bahnstraße

7. Minikreisverkehr Bismarckstraße/Gabelsbergerstraße/
Kirberger Straße

8. Verkehrskonzept Hermann-Löns-Weg
9. Erarbeitung eines Integrierten Stadtteilentwicklungs-

konzeptes (ISEK) für den Stadtteil Solingen-Wald
10. Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept Ohligs: 

Sachstandsbericht zu den Teilmaßnahmen
11. Bauleitplanung Börsenstraße
 Vorstellung der weitergeführten Planung und Be-

schluss zur Durchführung der frühzeitigen Öffentlich-
keitsbeteiligung gem. § 3 (1) BauGB zum Vorentwurf 
des Bebauungsplanes H 667 für das Gebiet östlich der 
Börsenstraße und südwestlich des Klingenpfades

 - Stadtbezirk Burg/Höhscheid
12. Bauleitplanung Steinstraße/Sauerbreystraße
 Information über das Ergebnis der Öffentlichkeits- und 

Trägerbeteiligung zum Entwurf der 2. Änderung des 
Bebauungsplanes O 240 sowie Satzungsbeschluss 
zur 2. Änderung des Bebauungsplanes O 240 für das 
Gebiet östlich der Bahnstrecke Wuppertal/ Köln, west-
lich der Steinstraße und nördlich der Kleinen Kamper 
Straße (Beschluss 3)

 - Stadtbezirk Ohligs/ Aufderhöhe/ Merscheid -
13. Dickenbusch
 Beschluss des Rates zur Widmung der Grünanlage 

Dickenbusch für die Öffentlichkeit
 - Die Vorlage wurde bereits versandt -
14. Knotenpunktgestaltung an der Kölner Straße/Birker-

straße und Birkerstraße/Graf-Engelbert-Straße
 - Vorlage und Ergänzungsvorlage wurden bereits 

versandt -
15. Ergebnisse der Fahrgastzählung 2013 und 2015
 Maßnahmen zum Nahverkehrsplan Solingen
 - Die Vorlage wurde bereits versandt -
16. Einsparungen und Optimierungen bei SWS-Verkehr 

Einzelmaß-nahmen
 Antrag der CDU-Fraktion vom 24.10.2016
 - Der Antrag wurde bereits versandt -
17. Etatberatungen für das Haushaltsjahr 2017 einschließ-

lich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 
bis 2020 und des Haushaltssanierungsplanes 2017 ff.

18. Verschiedenes

Tagesordnung - nichtöffentlicher Teil -
Beantwortung von Anfragen
1. Befangenheitserklärungen
2. Protokoll über die 16. Sitzung des ASUKM am 

07.11.2016
3. Verkauf einer städtischen Liegenschaft
 - Flächentausch im Bereich Hermann-Löns-Weg
4. Verschiedenes
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29.11.2016, 16:00 Uhr
Beteiligungsausschuss
Theater und Konzerthaus – kleiner Konzertsaal

Tagesordnung - öffentlicher Teil -
Beantwortung von Anfragen
1. Befangenheitserklärungen
2. Protokoll über die 19. Sitzung des Beteiligungsaus-

schusses am 31.10.2016
3. Berichtswesen für die Betriebe und Gesellschaften der 

Stadt Solingen
4. Neufassung zur Ordnung über die Erhebung von 

privatrechtlichen Entgelten für das städtische Theater 
und die städtischen Konzerte (Entgeltordnung Eintritte)

5. Wirtschaftsplan 2017 des Dienstleistungsbetriebes 
Gebäude der Stadt Solingen

6. Wirtschaftsplan 2017 der Technischen Betriebe Solingen
7. Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes Wasserver-

sorgung Solingen
8. Ersatzneubau des Hallenbades Vogelsang
9. Verschiedenes

Tagesordnung - nichtöffentlicher Teil -
Beantwortung von Anfragen
1. Befangenheitserklärungen
2. Protokoll über die 19. Sitzung des Beteiligungsaus-

schusses am 31.10.2016
3. Beteiligungsgesellschaft Stadt Solingen mbH (BSG)
 Wiederbestellung eines Geschäftsführers
4. Beteiligungsgesellschaft Stadt Solingen mbH (BSG)
 Geschäftsordnung für die Geschäftsführung
5. Maßnahmenvorschläge der Geschäftsführung der BSG 

und der Verwaltung zur Abwendung der drohenden 
Insolvenz

6. Berichtswesen für die Betriebe und Gesellschaften der 
Stadt Solingen

7. Wirtschaftsplan 2017 der Entsorgung Solingen GmbH
8. Ergänzungsvereinbarung zu Grundabnahmen bei den 

Bergischen Symphonikern
9. Bergische Symphoniker - Grundsatzbeschluss zur 

mittel- und langfristigen Finanzierung
10. Jahresabschluss 2015 der Kunst-Museum Solingen 

Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH
11. Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für den Jahres-

abschluss 2016 der Kunst-Museum Solingen Grund-
stücksverwaltungsges. mbH

12. Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für den Jahresab-
schluss 2016 der Kunstmuseum Solingen Betriebsge-
sellschaft mbH

13. Kunstmuseum Solingen Betriebsgesellschaft mbH
 Einzahlung in die Kapitalrücklage für das Geschäfts-

jahr 2017
14. Altenzentren der Stadt Solingen gemeinnützige GmbH 

Betriebsvereinbarung Urlaubsrahmenplanung
15. Städtisches Klinikum Solingen gemeinnützige GmbH - 

Wirtschaftsplan 2017
16. Städtisches Klinikum Solingen gemeinnützige GmbH - 

Erneuerung der Aufzugsanlagen in Haus E
17. Wirtschaftsplan 2017 der Bergische Gesellschaft für 

Ressourceneffizienz mbH (BGR)

18. Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft (BSWG) - Geschäftsführerangelegenheiten

19. Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft mbH (BSWG) - Bestellung eines Abschlussprü-
fers für das Geschäftsjahr 2016 der BSWG

20. Wirtschaftsplan 2017 der Bergischen Struktur- und 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG)

21. Jahresabschluss 2015 der Bergische Institut für 
Produktentwicklung und Innovationsmanagement 
gGmbH i. L. (BIP)

22.  Institut für Galvano- und Oberflächentechnik Solingen 
GmbH & Co. KG (IGOS) - Teilrückführung eines Gesell-
schafterdarlehens

23. Institut für Galvano- und Oberflächentechnik Solingen 
GmbH & Co. KG (IGOS) - Bestellung eines Abschluss-
prüfers für das Geschäftsjahr 2016 der IGOS

24. Wirtschaftsplan 2017 der Institut für Galvano- und 
Oberflächentechnik Solingen GmbH & Co. KG (IGOS)

25. Gründer- und Technologiezentrum Solingen GmbH & 
Co. KG (GuT) - Bestellung eines Abschlussprüfers für 
das Geschäftsjahr 2016 der GuT

26. Wirtschaftsplan 2017/2018 der Gründer- und Techno-
logiezentrum Solingen GmbH & Co. KG (GuT)

27. Wirtschaftsförderung Solingen Verwaltungs GmbH 
(WiFö Verwaltungs GmbH) - Bestellung eines Ab-
schlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016 der WiFö 
Verwaltungs GmbH

28. Wirtschaftsplan 2017 der Wirtschaftsförderung Solin-
gen Verwaltungs GmbH (WiFö Verwaltungs GmbH)

29. Wirtschaftsförderung Solingen GmbH & Co. KG 
(WiFö) - Grundstücksverkauf

30. Wirtschaftsförderung Solingen GmbH & Co. KG 
(WiFö) - Bestellung eines Abschlussprüfers für das 
Geschäftsjahr 2016 der WiFö

31. Wirtschaftsplan 2017 der Wirtschaftsförderung Solingen 
GmbH & Co. KG (WiFö)

32. Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für den Jahresab-
schluss 2016 der Solinger Bädergesellschaft mbH

33. Wirtschaftsplan 2017 der Solinger Bädergesellschaft 
mbH

34. Wirtschaftsplan 2017 der ELBA-Omnibusreisen GmbH
35. SWS Netze Solingen GmbH
 Jahresabschluss 2015/2016
36. Stadtwerke Solingen GmbH (SW SG)
 Jahresabschluss 2015/2016
37. RW Gesellschaft öffentlich rechliche Anteilseigner II 

GmbH
 Jahresabschluss 2015
38. Beteiligungsgesellschaft Stadt Solingen mbH
 Einzahlung in die Kapitalrücklage der Kunstmuseum 

Solingen Betriebsgesellschaft mbH für das Geschäfts-
jahr 2017

39. Beteiligungsgesellschaft Stadt Solingen mbH 
 Bestellung des Abschlussprüfers für das Jahr 2016
40. Beteiligungsgesellschaft Stadt Solingen mbH
 Feststellung des Wirtschaftsplanes 2017
41. Verschiedenes
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29.11.2016, 17:00 Uhr
Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Verwaltungsgebäude Bonner Straße 100 – Kasino 

Tagesordnung - öffentlicher Teil -
Beantwortung von Anfragen
1. Befangenheitserklärungen
2. Protokoll über die 15. Sitzung des Ausschusses für 

Schule und Weiterbildung am 25.10.2016
3. Resolution „Schulsozialarbeit gehört an jede Schule“
 Antrag der CDU-Fraktion vom 07.11.2016
4. Medienentwicklungsplanung
5. Neubauplanung Sporthalle Gesamtschule Höhscheid
6. Sachstand der Umsetzung der Maßnahmen zum Kom-

munalinvestitionsförderungsgesetz
7. Gute Schule 2020
8. Etatberatungen für das Haushaltsjahr 2017 einschließ-

lich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 
bis 2020 und des Haushaltssanierungsplanes 2017 ff.

9. Verschiedenes

Tagesordnung - nichtöffentlicher Teil -
Beantwortung von Anfragen
1. Befangenheitserklärungen
2. Protokoll über die 15. Sitzung des Ausschusses für 

Schule und Weiterbildung am 25.10.2016
3. Verschiedenes

30.11.2016, 17:00 Uhr
ÖPNV – Fahrgastbeirat
Rathaus Solingen – Sitzungssaal 102 

Tagesordnung - öffentlicher Teil -
Beantwortung von Anfragen
1. Protokoll der Sitzung vom 01.09.2016
2. Ergebnisse der Fahrgastzählung 2013 und 2015  

Maßnahmen zum Nahverkehrsplan Solingen – 
 Fortsetzung der Beratung
3. Sensibilisierung von Mitarbeitenden der Verkehrsbe-

triebe – Ächtung von rassistischen Verhalten gegen-
über Fahrgästen durch Mitarbeitende der Stadtwerke 
Solingen 
Antrag vom 04.11.2016

4. ÖV-Konzept Burg 
mündlicher Bericht durch die Verwaltung

5. Verschiedenes

01.12.2016, 16:15 Uhr
Bezirksvertretung Burg/Höhscheid
Forum Produktdesign, Bahnhofstraße 15 – Konferenzraum
 
Tagesordnung - öffentlicher Teil -
Beantwortung von Anfragen
1. Befangenheitserklärungen
2. Protokoll über die 17.Sitzung der Bezirksvertretung 

Burg Höhscheid am 10.11.2016
3. Graffiti auf unschönen Flächen im Bezirk
 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 

15.08.2016
4. Anordnung von Tempo 30 auf Hauptverkehrs- und 

Vorfahrtstraßen
 hier: Antrag der SPD-Bezirksfraktion vom 17.11.2016
5. Antrag zur Fällung von zwei Bäumen im Zuge der 

Erstellung des Minikreisverkehrs Bismarckstraße/ 
Gabelsbergerstraße/Kirberger Straße

6. Bauleitplanung Börsenstraße
 Vorstellung der weitergeführten Planung und Be-

schluss zur Durchführung der frühzeitigen Öffentlich-
keitsbeteiligung gem. § 3 (1) BauGB zum Vorentwurf 
des Bebauungsplanes H 667 für das Gebiet östlich der 
Börsenstraße und südwestlich des Klingenpfades

 - Stadtbezirk Burg/Höhscheid
7. Entwurf des Haushalts 2017 einschließlich der mittel-

fristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2020 und 
des Haushaltssanierungsplanes 2017 ff.

 hier: Mitwirkung gemäß § 37 Abs. 4 Gemeindeord-
nung NRW

8. Freie Budgetmittel 2016
 -Fortführung der Beratung-
9. Verschiedenes

01.12.2016, 17:00 Uhr
Haupt- und Personalausschuss
Theater und Konzerthaus – Theaterlounge

Tagesordnung - öffentlicher Teil -
Beantwortung von Anfragen
1. Befangenheitserklärungen
2. Protokoll über die 18. Sitzung des Haupt- und Perso-

nalausschusses am 15.11.2016
3. 1. Änderung der Ordnungsbehördlichen Verordnung 

über die Freigabe von acht verkaufsoffenen Sonnta-
gen in verschiedenen Stadtbezirken und in Gesamt-
Solingen vom 03.09.2015

4. Jugendstadtrat Neufassung der Satzung und der 
Wahlordnung

5. Benennung eines Mitgliedes der Veranstaltergemein-
schaft Lokalfunk Remscheid-Solingen (Radio RSG)

6. Sicherheit in Solingen – Kommunale Kriminalprävention
7. Stellenplannachtrag 2017
8. Etatberatungen für das Haushaltsjahr 2017 einschließ-

lich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 
bis 2020 und des Haushaltssanierungsplanes 2017 ff.

9. Verschiedenes
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4. Änderung der Honorarordnung  
5. Sitzungstermine 2017 
6. Verschiedenes 

B E K A N N T M A C H U N G

Satzung der Stadt Solingen über die förmliche  
Festlegung des Sanierungsgebietes „Solingen Burg“ 

vom 09.11.16

Aufgrund des § 142 Abs. 1, 3, und 4 des Baugesetz-
buches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004, zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes 
vom  20.10.2015 (BGBl. I S.1722  und in Verbindung mit 
den §§ 7 und 41 der Gemeinde-ordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO) vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) 
jeweils in der zur Zeit geltenden Fassung, hat der Rat der 
Stadt Solingen in seiner Sitzung am 22.09.2016 folgende 
Sanierungssatzung beschlossen:

§ 1 
Festlegung des Sanierungsgebietes
Das Sanierungsgebiet „Solingen-Burg“ umfasst in etwa fol-
gende Bereiche:
Den Ortsteil Unterburg und Oberburg im Bereich der vor-
handenen zusammen-hängenden  Ortsbebauung in beiden 
Kernbereichen , den Bereich des Schlosses selbst mit den 
angrenzenden Bebauungen sowie in den Außenbereichen  
Teile der Eschbachtalstraße bis zum Haus Nr. 8, der Wer-
melskirchener Straße bis zum Haus Nr. 133 sowie der Tal-
sperrenstraße bis zum Sportplatz Oberburg.

Das Gebiet liegt in der Gemarkung Burg und umfasst ganz 
oder in Teilflächen der Flure 1, 2 sowie 4 bis 16 und 19 bis 21. 

Das Sanierungsgebiet umfasst alle Grundstücke und Grund-
stücksteile innerhalb der im Flurkartenausschnitt der Stadt 
Solingen abgegrenzten Fläche. Der  exakte Verlauf ist aus 
dem Flurkartenausschnitt ersichtlich, der Bestandteil dieser 
Satzung ist.

§ 2 
Verfahren
Die Sanierungsmaßnahme wird im vereinfachten Verfahren 
gemäß § 142 Abs. 4 BauGB durchgeführt. Die Anwendung 
der §§ 152 bis 156 a BauGB wird ausgeschlossen.

Gemäß § 142 Abs. 4 letzter Halbsatz  BauGB wird die Ge-
nehmigungspflicht des § 144 BauGB über genehmigungs-
pflichtige Vorhaben und Rechtsvorgänge insgesamt ausge-
schlossen.

§ 3 
Inkrafttreten
Diese Satzung wird gemäß § 143 Abs. 1 Satz 4 BauGB mit 
ihrer Bekanntmachung rechtsverbindlich.

Tagesordnung - nichtöffentlicher Teil -
Beantwortung von Anfragen
1. Befangenheitserklärungen
2. Protokoll über die 18. Sitzung des Haupt- und  

Personalausschusses am 15.11.2016
3. Auftragsvergabe zur Tierkadaverentsorgung
4. Ergänzungsvereinbarung zu Grundabnahmen bei den 

Bergischen Symphonikern
5. Wirtschaftsförderung Solingen GmbH & Co. KG 

(WiFö) - Grundstücksverkauf
6. Wirtschaftsförderung Solingen GmbH & Co. KG 

(WiFö) - Bestellung eines Abschlussprüfers für das 
Geschäftsjahr 2016 der WiFö

7. Wirtschaftsplan 2017 der Wirtschaftsförderung Solingen 
GmbH & Co. KG (WiFö)

8. Wirtschaftsförderung Solingen Verwaltungs GmbH 
(WiFö Verwaltungs GmbH) - Bestellung eines Ab-
schlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016 der WiFö 
Verwaltungs GmbH

9. Wirtschaftsplan 2017 der Wirtschaftsförderung Solingen 
Verwaltungs GmbH (WiFö Verwaltungs GmbH)

10. Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft (BSWG) - Geschäftsführerangelegenheiten

11. Wirtschaftsplan 2017 der Bergischen Struktur- und 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG)

12. Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft mbH (BSWG) - Bestellung eines Abschlussprüfers 
für das Geschäftsjahr 2016 der BSWG

13. Institut für Galvano- und Oberflächentechnik Solingen 
GmbH & Co. KG (IGOS) - Teilrückführung eines Gesell-
schafterdarlehens

14. Wirtschaftsplan 2017 der Institut für Galvano- und 
Oberflächentechnik Solingen GmbH & Co. KG (IGOS)

15. Institut für Galvano- und Oberflächentechnik Solingen 
GmbH & Co. KG (IGOS) - Bestellung eines Abschluss-
prüfers für das Geschäftsjahr 2016 der IGOS

16. Wirtschaftsplan 2017 der Bergische Gesellschaft für 
Ressourceneffizienz mbH (BGR)

17. Gründer- und Technologiezentrum Solingen GmbH & 
Co. KG (GuT) - Bestellung eines Abschlussprüfers für 
das Geschäftsjahr 2016 der GuT

18. Wirtschaftsplan 2017/2018 der Gründer- und Techno-
logiezentrum Solingen GmbH & Co. KG (GuT)

19. Beförderung von Beamten
20. Verschiedenes

02.12.2016, 16:00 Uhr
Zweckverband Bergische VHS Solingen - Wuppertal
Auer Schulstraße 20 – Raum A204

Tagesordnung - öffentlicher Teil -
Beantwortung von Anfragen
1. Niederschrift der  8. Sitzung am 23.09.2016  

Quartalsbericht III/2016 
2. Einbringung des Wirtschaftsplanentwurfs 2017 und 

Mittelfristige Finanzplanung 
3. Ermächtigung zur Vornahme von Stellenausschrei-

bungen und Einstellungen vor dem Beschluss über 
den Wirtschaftsplan 2017 
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§ 4 
Fristen
Der Geltungszeitraum für die Durchführung der Sanie-
rungsmaßnahmen und damit die Geltungsdauer der Sat-
zung wird vom Zeitpunkt der Bekanntmachung an bis zum 
31.12.2025 festgelegt.    

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.
Gemäß § 215 Absatz 1 BauGB wird auf folgendes hinge-
wiesen:

Unbeachtlich werden
1. eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften und
2. Mängel der Abwägung,
 
wenn sie nicht in Fällen der Nummer 1 innerhalb eines Jah-
res, in Fällen der Nummer 2 innerhalb von sieben Jahren 
seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, 
der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist dar-
zulegen.
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach 
§ 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO) kann beim Zustandekommen einer Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung (öffentliche 
Bekanntmachung) nicht mehr geltend gemacht werden, es 
sei denn

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

c)  der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist bei der Gemein-
de vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel  ergibt.

Solingen, den 09.11.2016
  
Tim O. Kurzbach
Oberbürgermeister

Anlage
Flurkartenausschnitt

Übereinstimmungsbestätigung
Der Rat der Stadt Solingen hat aufgrund des § 142 Abs. 
1, 3 und 4 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23.09.2004, zuletzt geändert 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBL. I S. 
1722 und in Verbindung mit den §§ 7 und 41 der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S 666)  vom 14. Juli 1994 (GV NRW 
S. 666) in der derzeit geltenden Fassung mit Beschluss vom 
22.09.2016 die Satzung über die förmliche Satzung des Sa-
nierungsgebietes Solingen Burg beschlossen.
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Artikel 4
Nummer 1 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
Dem Ausschuss sind alle Verwaltungsbereiche der Ressorts 
1 und 3 sowie die Verwaltungsbereiche 18 – Medien-/
Druck- und Post-Service, 25 – Servicestelle Beschaffung und 
57 – Integration zugeordnet, soweit nicht andere Ausschüs-
se zuständig sind.

Artikel 5
Nummer 4 Absatz 5 erhält einen weiteren Spiegelstrich. 
Dieser lautet:
-Zentrum für verfolge Künste GmbH

Artikel 6
Nummer 6 Absatz 2 Buchstabe e erhält folgende Fassung:
über die Durchführung des Vorstellungsgesprächs mit den 
von der oberen Schulaufsichtsbehörde benannten Bewer-
berinnen und Bewerbern auf eine Stelle einer Schulleiterin 
oder eines Schulleiters (§ 61 Absatz 1 Schulgesetz NRW) 
sowie die Abgabe des Vorschlags des Schulträgers für die 
Besetzung einer Stelle einer Schulleiterin oder eines Schul-
leiters (§ 62 Absatz 2 Schulgesetz NRW), soweit keine Kom-
petenz einer Bezirksvertretung vorliegt.

Artikel 7
Diese I. Änderung der Zuständigkeitsregelung der Aus-
schüsse der Stadt Solingen tritt mit dem Tage nach der öf-
fentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende I. Änderung der Zuständigkeitsregelung 
der Ausschüsse der Stadt Solingen wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, dass nach 
§ 7 Absatz 6 Gemeindeordnung NRW eine Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen 
dieser Regelung nach Ablauf eines Jahres sei dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn
(1) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt

(2) diese Zuständigkeitsregelung ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekanntgemacht worden,

(3) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder

(4) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.

Solingen, 21.11.2016

Kurzbach
Oberbürgermeister

Gemäß § 2 Absatz 3 der Verordnung über die öffentliche 
Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht - Bekannt-
machungsverordnung (BekanntmVO) - vom 26.08.1999 (GV 
NRW S. 516) in der derzeit geltenden Fassung wird schrift-
lich bestätigt, dass der Wortlaut der Satzung mit  dem Rats-
beschluss vom 22.09.2016 übereinstimmt und dass nach § 2 
Absatz 1 und 2 BekanntmVO verfahren worden ist.

Solingen, den 09.11.2016

Tim O. Kurzbach
Oberbürgermeister

B E K A N N T M A C H U N G

I. Änderung der Zuständigkeitsregelung  
der Ausschüsse der Stadt Solingen  

vom 21.11.2016

Aufgrund der §§ 7 und 41 Absatz 1 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 
1994 (GV NRW S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung hat 
der Rat der Stadt am 17.11.2016 folgende I. Änderung der 
Zuständigkeitsregelung der Ausschüsse der Stadt Solingen 
beschlossen:

Artikel 1
Der Name „Zuständigkeiten der Ausschüsse der Stadt Solin-
gen“ wird ersetzt durch „Zuständigkeitsregelung der Aus-
schüsse der Stadt Solingen“.

Artikel 2
Der Einleitungssatz wird wie folgt gefasst:
Der Rat der Stadt Solingen hat in seiner Sitzung am 
11.12.2014 die Zuständigkeitsregelung der Ausschüsse des 
Rates in Ergänzung und Auslegung der Vorschriften der 
Hauptsatzung in der nachstehenden Fassung geregelt.

Artikel 3
Nach dem in Artikel 2 neu gefassten Einleitungssatz wird 
folgende Inhaltsübersicht eingefügt:
Nr. 1  Haupt- und Personalausschuss
Nr. 2  Finanzausschuss
Nr. 3  Rechnungsprüfungsausschuss
Nr. 4  Ausschuss für Kultur, Stadtmarketing und Tourismus
Nr. 5  Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Wohnungswesen,  
 Senioren und Beschäftigungsförderung
Nr. 6  Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Nr. 7  Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, 
 Klimaschutz und Mobilität
Nr. 8  Beteiligungsausschuss
Nr. 9  Zentraler Betriebsausschuss
Nr. 10  Jugendhilfeausschuss
Nr. 11 Sportausschuss
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Kommunalen Integrationszentrums in der Stadt 
Solingen,

• Richtlinien (einschließlich Bewilligungsbedingungen) 
und Verteilung der Mittel,
• für die Arbeit von interkulturellen Zentren,  

Vereinen und Initiativen, die in der Migrations- 
und Integrationsarbeit tätig sind,

• für Integrationsprojekte (auch für EU-, Bundes- 
und Landesprojekte),

• für Antirassismusprojekte.
(3) Der Zuwanderer- und Integrationsrat hat die Möglichkeit 

einer eigenständigen Öffentlichkeitsarbeit.

Artikel 6
§ 8 Absatz 2 Buchstabe n) wird wie folgt gefasst:
Durchführung des Vorstellungsgesprächs mit den von der 
oberen Schulaufsichtsbehörde benannten Bewerberinnen 
und Bewerbern auf eine Stelle einer Grundschulleiterin oder 
eines Grundschulleiters (§ 61 Absatz 1 Schulgesetz NRW) 
sowie die Abgabe des Vorschlags des Schulträgers für die 
Besetzung einer Stelle einer Grundschulleiterin oder eines 
Grundschulleiters (§ 62 Absatz 2 Schulgesetz NRW) einer im 
Stadtbezirk gelegenen Grundschule;

Artikel 7
1. § 15 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
 Sie haben ferner die Aufgabe, die in ihr Fachgebiet 

fallenden Beschlüsse des Rates, des Hauptausschusses 
sowie anderer entscheidungsbefugter Ausschüsse 
vorzuberaten.

2. In § 15 wird ein Absatz 6 eingefügt, der wie folgt lautet: 
 (6) Der Rat ist befugt, das einem Ausschuss übertrage-

ne Entscheidungsrecht durch Ausübung seines Rück-
holrechts im Einzelfall mit einfachem Ratsbeschluss 
wieder an sich zu ziehen.

Artikel 8
§ 17 erhält die Überschrift ”Ersatz für Verdienstausfall und 
Betreuungskosten”.

Artikel 9
1. § 18 Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:
 Der Rat entscheidet über die Wahl, Einstellung, Be-

stellung, Beförderung, Wiederwahl, Abberufung oder 
Entlassung der Beigeordneten sowie der Betriebslei-
tungen der Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtungen.

2. § 18 Absatz 1 Satz 2 und 3 werden ersatzlos gestrichen.
3. In § 18 Absatz 2 Satz 1 wird die Bezeichnung ”Haupt- 

und Kulturausschuss” durch ”Hauptausschuss” ersetzt.
4. § 18 Absatz 2 Satz 2 und 3 werden ersatzlos gestrichen.
5. § 18 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
 Der Oberbürgermeister entscheidet in Angelegen-

heiten des Beamten- und Tarifrechts, soweit nicht 
nach § 41 GO NRW und dieser Satzung der Rat, ein 
Ausschuss oder eine Betriebsleitung zuständig ist.

B E K A N N T M A C H U N G

VI. Satzung zur Änderung  
der Hauptsatzung der Stadt Solingen 

vom 21.11.2016

Aufgrund der §§ 7 und 41 Absatz 1 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 
1994 (GV NRW S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung hat 
der Rat der Stadt Solingen am 17.11.2016 folgende VI. Sat-
zung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Solingen 
beschlossen:

Artikel 1
1. In der Inhaltsübersicht wird bei der Überschrift zu § 2 

hinter das Komma nach dem Wort „Stadtfarben“ 
eingefügt: „Zusatzbezeichnung“. Hinter das Wort 
„Zusatzbezeichnung“ kommt ein Komma.

2. In der Inhaltsübersicht wird hinter „§ 6 Zuwanderer- 
und Integrationsrat“ eingefügt: § 6a Zuständigkeit des 
Zuwanderer- und Integrationsrates

3. In der Inhaltsübersicht erhält § 17 die Bezeichnung 
„Ersatz für Verdienstausfall und Betreuungskosten“

Artikel 2
Die Anlage zu § 1 der Hauptsatzung wird durch die anlie-
gende Anlage ausgetauscht (Plan Stadtbezirkseinteilung).

Artikel 3
1. Bei § 2 wird bei der Überschrift hinter das Komma 

nach den Wort „Stadtfarben“ das Wort „Zusatzbe-
zeichnung“ eingefügt. Hinter das Wort „Zusatzbe-
zeichnung kommt ein Komma.

2. Bei § 2 wird folgender Absatz (3) eingefügt: Die Stadt 
Solingen führt die Zusatzbezeichnung Klingenstadt.

 Der bisherige Absatz (3) wird Absatz (4).

Artikel 4
In § 5 Absatz 4 wird die Bezeichnung „Haupt- und Kultur-
ausschuss“ durch „Hauptausschuss“ ersetzt.

Artikel 5
Hinter § 6 wird nachfolgender § 6a eingefügt: § 6a
Zuständigkeit des Zuwanderer- und Integrationsrates
(1) Der Zuwanderer- und Integrationsrat wirkt an den Be-

ratungen über die Haushaltssatzung mit. Er berät über 
alle Haushaltsansätze, die seine Aufgaben betreffen 
und kann dazu Vorschläge und Anregungen machen.

(2) Der Zuwanderer- und Integrationsrat ist vor der 
Beschlussfassung durch den Rat insbesondere mit 
folgenden Angelegenheiten zu befassen:
• Interkulturelle Grundsatzangelegenheiten (Konzept 

zur Stärkung der integrativen Stadtgesellschaft und 
interkulturelles Maßnahmenprogramm,

• Erstellung von Richtlinien zur interkulturellen Öff-
nung der Verwaltung und zur Potenzialförderung 
von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte,

• Arbeitsschwerpunkte des gemäß § 7 des Gesetzes 
zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und 
Integration in Nordrhein-Westfalen betriebenen 
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Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende VI. Satzung zur Änderung der Hauptsat-
zung der Stadt Solingen wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 7 Absatz 6 GO 
NRW eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfa-
len beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf ei-
nes Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn,
a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

b)  diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß bekannt ge-
macht worden,

c)  der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.

Solingen, 21.11.2016

Kurzbach
Oberbürgermeister

6. § 18 Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
 Die Entscheidungszuständigkeiten über die Einstel-

lung, Höhergruppierung, Beförderung und Entlassung 
von Beamten und Tarifbeschäftigten der Eigenbetriebe 
und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen sind in den 
jeweiligen Betriebssatzungen geregelt.

Artikel 10
Bei § 18a Absatz 1 Buchstabe b wird hinter das Wort ”er-
hält” das Wort ”jährlich” eingefügt.

Artikel 11
In § 21 Absatz 1 Buchstabe d wird die Bezeichnung „Fi-
nanz- und Beteiligungsausschusses” durch „Finanzaus-
schusses“ ersetzt.

Artikel 12
1. In § 24 Absatz 3 werden das Komma nach dem Wort 

”Gewalt” und das Wort ”Druckerstreik” gestrichen.
2. In § 24 Absatz 5 wird die Bezeichnung „Rathaus Cro-

nenberger Straße“ durch die Bezeichnung „Rathaus 
Rathausplatz 1“ ersetzt.

Artikel 13
Artikel 2 dieser VI. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 
tritt zur Kommunalwahl im Jahr 2020 in Kraft. Ansonsten 
tritt die VI. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung mit 
dem Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
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B E K A N N T M A C H U N G

Dienstjubiläen

Am 01.12.2016 feiern

• Frau Petra Thüte
 Technische Betriebe Solingen

• Herr Hans-Joachim Thüte
 Dienstleistungsbetrieb Gebäude der Stadt

ihr 25-jähriges Dienstjubiläum.
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Für die Ausschreibung "Wartung der Aufzugsanlagen in Gebäuden der Stadt Solingen", Vergabenummer V16/KC−E/349 wird nach VOL/A 
§12 Absatz 2 folgende Bekanntmachung veröffentlicht:

A) Name und Anschrift der zur Angebotsabgabe auffordernden Stelle, der den Zuschlag erteilenden Stelle sowie der Stelle, bei der die 
Angebote oder Teilnahmeanträge einzureichen sind:
Stadt Solingen Bonner Str. 100 42601 Solingen Deutschland

B) Art der Vergabe:
Öffentliche Ausschreibung [VOL]

C) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzureichen sind
Über www.deutsche−evergabe.de können die Unterlagen ausschließlich in elektronischer Form abgefordert werden. Hier können die Angebote
elektronisch abgegeben werden. Für Verfahren der Stadt Solingen entstehen dem Bieter keine Kosten. Eine elektronische Abwicklung des
Verfahrens ist ausdrücklich gewünscht.

D) Art und Umfang der Leistung sowie der Ort der Leistung
Wartung der Aufzugsanlagen in Gebäuden der Stadt Solingen für die Zeit 01.01.2017 bis 31.12.2018. 42655 Stadtgebiet Solingen

E) gegebenenfalls die Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose:
keine Lose

F) gegebenenfalls die Zulassung von Nebenangeboten:
Nebenangebote sind zugelassen

G) Etwaige Bestimmungen über die Ausführungsfrist:
Von: 01.01.2017 Bis: 31.12.2018

H) die Bezeichnung und die Anschrift der Stelle, die die Vergabeunterlagen abgibt oder bei der sie eingesehen werden können:
Konzernservicestelle Beschaffung − Submissionsstelle Bonner Straße 100 42601 Solingen Über www.deutsche−evergabe.de können die
Unterlagen ausschließlich in elektronischer Form abgefordert werden. Hier können die Angebote elektronisch abgegeben werden. Für Verfahren
der Stadt Solingen entstehen dem Bieter keine Kosten. Eine elektronische Abwicklung des Verfahrens ist ausdrücklich gewünscht.

I) die Teilnahme− oder Angebots− und Bindefrist:
Teilnahme− oder Angebotsfrist: 08.12.2016 10:00:00 Bindefrist: 21.12.2016

J) die Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen:

K) die wesentlichen Zahlungsbedingungen oder Angabe der Unterlagen, in denen sie enthalten sind:
gem. VOL

L) Die mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegenden Unterlagen, die die Auftraggeber für die Beurteilung der Eignung des
Bewerbers oder Bieters verlangen:
Nachweis Sachkunde und Nachweis über Haftpflichtversicherung

M) sofern verlangt, die Höhe der Kosten für Vervielfältigung der Vergabeunterlagen bei Öffentlichen Ausschreibungen:
Über www.deutsche−evergabe.de können die Unterlagen ausschließlich in elektronischer Form abgefordert werden. Hier können die Angebote
elektronisch abgegeben werden. Für Verfahren der Stadt Solingen entstehen dem Bieter keine Kosten. Eine elektronische Abwicklung des
Verfahrens ist ausdrücklich gewünscht.

N) die Angabe der Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden:
Niedrigster Preis
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Für die Ausschreibung
"Ausschreibung des Rahmenvertrages Büromöbel"

wird nach VOL/A §12 Abs.2 folgende Bekanntmachung veröffentlicht:

A)  Name und Anschrift der zur Angebotsabgabe auffordernden Stelle, der den Zuschlag erteilenden Stelle sowie der Stelle, bei
der die Angebote oder Teilnahmeanträge einzureichen sind:
Stadt Solingen Konzernservicestelle Beschaffung Bonner Str. 100 42601 Solingen Deutschland

B) Art der Vergabe:
Offenes Verfahren (EU) [VgV]

C) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzureichen sind
Die Einreichung der Angebote/ Teilnahmeanträge darf nur elektronisch erfolgen

D) Art und Umfang der Leistung sowie der Ort der Leistung
Vertragsgegenstand ist die Lieferung, der Aufbau und die Montage der angebotenen Büro−möbel einschließlich der
erforderlichen Einrichtungsplanung. Der Vertrag beinhaltet die Exklu−sivbelieferung der Stadtverwaltung Solingen,
einschließlich aller angeschlossenen Bereiche wie zum Beispiel Feuerwehr und Schulen, sowie der
Tochterunternehmen Technischen Betrieben der Stadt Solingen, Dienstleistungsbetrieb Gebäude der Stadt
Solingen und der Altenzentren Solingen GmbH. Die Vertragslaufzeit beträgt zwei Jahre, zuzüglich zwei
Verlängerungsoptionen von jeweils einem Jahr. 42651 Stadtgebiet Solingen

E) gegebenenfalls die Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose:

F) gegebenenfalls die Zulassung von Nebenangeboten:
Nebenangebote sind nicht zugelassen

G) Etwaige Bestimmungen über die Ausführungsfrist:
Von: 01.03.2017 Bis: 28.02.2019

H) die Bezeichnung und die Anschrift der Stelle, die die Vergabeunterlagen abgibt oder bei der sie eingesehen werden können:
Die Unterlagen stehen auf dem Portal www.deutsche−evergabe.de ausschließlich elektronisch zur Verfügung. Eine
elektronische Abgabe der Unterlagen ist ausdrücklich erwünscht. Die Durchführung der Vergabeverfahren auf der
Plattform der Deutschen eVergabe ist für Bieter der Stadt Solingen kostenlos.

I) die Teilnahme− oder Angebots− und Bindefrist:
Teilnahme− oder Angebotsfrist: 20.12.2016 10:00:00 Bindefrist: 18.01.2017

J) die Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen:

K) die wesentlichen Zahlungsbedingungen oder Angabe der Unterlagen, in denen sie enthalten sind:
gem. VGV

L) Die mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegenden Unterlagen, die die Auftraggeber für die Beurteilung der
Eignung des Bewerbers oder Bieters verlangen:
− Fügen Sie Ihrem Angebot wenigstens 3 Referenzadressen vergleichbarer Auftraggeber unter Beifügung der
Kontaktdaten der Ansprechpartner bei. − Weisen Sie für Ihr Unternehmen ein Umweltmanagementsystem nach DIN
ISO 140001 oder vergleichbar nach. Fügen Sie Ihrem Angebot (mit gesonderter Post an: Stadt Solingen,
Kompetenzcenter Vergabe, Bonner Str. 100, 42697 Solingen) Kataloge, Produktblätter, Farbmuster und Preislisten
2016 der angebotenen Produktlinien bei. Es gelten die Bedingungen des Tariftreue− und Vergabegesetzes NRW

M) sofern verlangt, die Höhe der Kosten für Vervielfältigung der Vergabeunterlagen bei Öffentlichen Ausschreibungen:
Die Durchführung der Vergabeverfahren auf der Plattform der Deutschen eVergabe ist für Bieter der Stadt Solingen
kostenlos.

N) die Angabe der Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden:
Preis−/ Leitungsverhältnis in % 80 / 20 Aufschlüsselung der Leistungskriterien: 50 % Vollständige Lieferung und
Montage der Möbel in weniger als 7 Wochen bei 80% der Bestellungen 25 % Gewährung einer 5jährigen Garantie auf
die uneingeschränkte Funktionsfähigkeit der Möbel 25 % Gewährung einer 5jährigen Liefergarantie für Zubehör−
und Ersatzteile

Für die Ausschreibung
"Ausschreibung des Rahmenvertrages Büromöbel"

wird nach VOL/A §12 Abs.2 folgende Bekanntmachung veröffentlicht:

A)  Name und Anschrift der zur Angebotsabgabe auffordernden Stelle, der den Zuschlag erteilenden Stelle sowie der Stelle, bei
der die Angebote oder Teilnahmeanträge einzureichen sind:
Stadt Solingen Konzernservicestelle Beschaffung Bonner Str. 100 42601 Solingen Deutschland

B) Art der Vergabe:
Offenes Verfahren (EU) [VgV]

C) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzureichen sind
Die Einreichung der Angebote/ Teilnahmeanträge darf nur elektronisch erfolgen

D) Art und Umfang der Leistung sowie der Ort der Leistung
Vertragsgegenstand ist die Lieferung, der Aufbau und die Montage der angebotenen Büro−möbel einschließlich der
erforderlichen Einrichtungsplanung. Der Vertrag beinhaltet die Exklu−sivbelieferung der Stadtverwaltung Solingen,
einschließlich aller angeschlossenen Bereiche wie zum Beispiel Feuerwehr und Schulen, sowie der
Tochterunternehmen Technischen Betrieben der Stadt Solingen, Dienstleistungsbetrieb Gebäude der Stadt
Solingen und der Altenzentren Solingen GmbH. Die Vertragslaufzeit beträgt zwei Jahre, zuzüglich zwei
Verlängerungsoptionen von jeweils einem Jahr. 42651 Stadtgebiet Solingen

E) gegebenenfalls die Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose:

F) gegebenenfalls die Zulassung von Nebenangeboten:
Nebenangebote sind nicht zugelassen

G) Etwaige Bestimmungen über die Ausführungsfrist:
Von: 01.03.2017 Bis: 28.02.2019

H) die Bezeichnung und die Anschrift der Stelle, die die Vergabeunterlagen abgibt oder bei der sie eingesehen werden können:
Die Unterlagen stehen auf dem Portal www.deutsche−evergabe.de ausschließlich elektronisch zur Verfügung. Eine
elektronische Abgabe der Unterlagen ist ausdrücklich erwünscht. Die Durchführung der Vergabeverfahren auf der
Plattform der Deutschen eVergabe ist für Bieter der Stadt Solingen kostenlos.

I) die Teilnahme− oder Angebots− und Bindefrist:
Teilnahme− oder Angebotsfrist: 20.12.2016 10:00:00 Bindefrist: 18.01.2017

J) die Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen:

K) die wesentlichen Zahlungsbedingungen oder Angabe der Unterlagen, in denen sie enthalten sind:
gem. VGV

L) Die mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegenden Unterlagen, die die Auftraggeber für die Beurteilung der
Eignung des Bewerbers oder Bieters verlangen:
− Fügen Sie Ihrem Angebot wenigstens 3 Referenzadressen vergleichbarer Auftraggeber unter Beifügung der
Kontaktdaten der Ansprechpartner bei. − Weisen Sie für Ihr Unternehmen ein Umweltmanagementsystem nach DIN
ISO 140001 oder vergleichbar nach. Fügen Sie Ihrem Angebot (mit gesonderter Post an: Stadt Solingen,
Kompetenzcenter Vergabe, Bonner Str. 100, 42697 Solingen) Kataloge, Produktblätter, Farbmuster und Preislisten
2016 der angebotenen Produktlinien bei. Es gelten die Bedingungen des Tariftreue− und Vergabegesetzes NRW

M) sofern verlangt, die Höhe der Kosten für Vervielfältigung der Vergabeunterlagen bei Öffentlichen Ausschreibungen:
Die Durchführung der Vergabeverfahren auf der Plattform der Deutschen eVergabe ist für Bieter der Stadt Solingen
kostenlos.

N) die Angabe der Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden:
Preis−/ Leitungsverhältnis in % 80 / 20 Aufschlüsselung der Leistungskriterien: 50 % Vollständige Lieferung und
Montage der Möbel in weniger als 7 Wochen bei 80% der Bestellungen 25 % Gewährung einer 5jährigen Garantie auf
die uneingeschränkte Funktionsfähigkeit der Möbel 25 % Gewährung einer 5jährigen Liefergarantie für Zubehör−
und Ersatzteile


